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Erstattung von Energiekosten für die Nutzung des Sport- 
und Jugendheimes 
hier: Antrag des TuS Aumühle-Wohltorf 
 
Beratungsfolge: 
Datum Gremium Zuständigkeit 
15.07.2024 Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und 

Soziales der Gemeinde Aumühle 
Vorberatung 

05.09.2024 Gemeindevertretung Aumühle Entscheidung 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und soziales empfiehlt der 
Gemeindevertretung folgende Beschlussfassung: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, dem TuS Aumühle-Wohltorf für das Jahr 2023 
einen Energiekostenzuschuss in Höhe von 1.206,79 € sowie die Erstattung von 
verauslagten Eigentümerkosten in Höhe von 3.209,88 € zu gewähren.  
 

Sachverhalt: 
Der TuS Aumühle-Wohltorf hat einen Energiekostenzuschuss für 2023 beantragt und 
eine entsprechende Berechnung vorgelegt. Beides ist dieser Vorlage beigefügt.  
 
Grundlage des Antrages auf einen Energiekostenzuschuss ist die Regelung im § 2 
des 1. Nachtrages zum Pachtvertrag vom 10. Dezember 2005 für das Sport- und 
Jugendheim. Hier ist geregelt, dass sich der Pächter (TuS Aumühle-Wohltorf) an den 
Kosten der Bewirtschaftung des Umkleidetraktes mit einem Betrag von 7.500 € 
beteiligt. 
 
Zudem wird die Erstattung von verauslagten Eigentümerkosten in Höhe von 3.209,88 
€ erwartet. 
 

      
 

Anlage/n: 
1 Energiekostenerstattung TuS 2023 und Nachfrage 2022 



 
2 Antrag Energiekostenzuschuss 2023 laut Pachtvertrag 

 
3 Pachtvertrag SpoJu 10.12.2005 

 
4 1. Nachtrag zum Pachtvertrag vom 10.12.2025 

 
 



TuS Aumühle- Wohltorf 

Antrag zur KUBISPO – Sitzung am 15.07.2024 zur anteiligen Kostenübernahme aus dem 

ehemaligen Nutzungsvertrag gem. §2 dem 1. Nachtrag zum Pachtvertrag vom 10.12.2005, 

der am 7.4.2022 von der Gemeinde und der TuS unterzeichnet wurde. 

Präambel: 

Aufgrund der schlechten Energieeffizienz des Sport- und Jugendheims Aumühle, das durch 

den Sportverein auf der Basis eines Pachtvertrages genutzt wird, wurde mit der Gemeinde 

Aumühle als Eigentümer des Gebäudes in einem Nachtrag vom 7.4.2022 vereinbart, dass 

der TuS die Energiekosten des Sporttraktes (Strom, Heizung) lediglich bis zu einem 

Jahresgesamtbetrag in Höhe von 7.500 Euro selbst zu tragen hat. Der übersteigende Betrag 

wird im Antragswege von der Gemeinde erstattet. 

Antrag für das Vereinsjahr 2022 

Für das Jahr 2022 hat der TuS einen Antrag auf außerordentliche erhöhte Erstattung 

gestellt, der durch den Finanzausschuss der Gemeinde am 03.04.2023 bewilligt und in der 

Folge erstattet wurde. Der Energiekostenzuschuss war ebenfalls Teil der Vorlage, wurde 

aber bis heute nicht erstattet (Anlage in Allris zur Sitzung des Finanzausschusses am 

03.04.2023): 

- Anteil Heizung / Strom                                                     3.504,69    noch offen 

 

- Anteil Wasser / Abwasser                                                 4.716,00    erstattet 

- Sonderkosten der Nutzung (100% an Eigentümer)          3.860,00    erstattet 

- Kosten direkt vom Eigentümer zu tragen                          4.651,50    erstattet     

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss für 2023 ist der Betrag in Höhe von 3.504,69 noch 

als Forderung in unserer Buchhaltung enthalten. Wir bitten daher die Gemeinde Aumühle, 

den Erstattungsbetrag möglichst zeitnah an den TuS zu erstatten bzw. einen separaten 

Beschluss zu fassen, sollte dieser notwendig sein. 

Antrag für das Vereinsjahr 2023 

Für das Vereinsjahr 2023 stellt sich die Energiekostensituation für den Sporttrakt wie folgt 

dar (Aufschlüsselung in der Anlage): 

- Anteil Heizung / Strom > € 7.500,-                      1.206,79 

- Sonderkosten der Nutzung                 3.209,88 

                   

            4.416,67 

Wir bitten die Gemeinde Aumühle um Erstattung.  

Aumühle, den 06.06.2024 

 

 

B.Sadra 

Schatzmeister TuS 



IST 2023 IST 2023 IST 2023

KOSTENART GESAMT

davon Anteil 

Nutzung

Kosten 

Eigentümer 

inkl 

Reparaturen

Deckelung Energiekosten laut Vertrag
Heizkosten 847,88 €              508,73 €              

Strom lt Jahresendrechnungen 13.663,43 €        8.198,06 €          

Summe Energiekosten 14.511,31 €        8.706,79 €          

davon Anteil Gemeinde > € 7.500,- 1.206,79 €          

Vom TuS verauslagte Eigentümerkosten
Straßenreinigung 216,92 €              216,92 €          

Grundsteuern 418,04 €              418,04 €          

Wartung Flachdach 1.570,80 €          1.570,80 €      

Reparaturkosten Rohrbruch HM-Wohnung 561,32 €              561,32 €          

Turnusmäßige Kontrolle Blitzschutz 442,80 €              442,80 €          

Vom Eigentümer zu tragende Kosten 3.209,88 €          3.209,88 €      

Gesamtkosten TuS 17.721,19 €        

davon Anteil Gemeinde 4.416,67 €          1.206,79 €          3.209,88 €      

Jahresendabrechnung 2023 Energiekosten & Eigentümerkosten
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